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§ 59b UG Unterstutzungsleistungen
seitens der Universitat

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Universitat hat Studierende, die in den ersten beiden Semestern nicht mindestens 12 ECTS-
Anrechnungspunkte absolviert haben, dartber zu informieren, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn
sie nach Beenden des vierten Semesters die Mindeststudienleistung gemaR § 59a Abs. 1 nicht erbracht haben.

2. (2)Die Universitat hat jedenfalls im Zusammenhang mit der Information Uber das Erldschen der Zulassung auf die
bestehenden Mdoglichkeiten einer Studienberatung sowie von Unterstitzungsleistungen hinzuweisen.

3. (3)Die Universitat kann Studierenden, die in einem Diplom- oder Bachelorstudium mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkte absolviert haben, bei Prufungsinaktivitat der Studierenden im vorangegangenen Studienjahr
eine ,Vereinbarung Uber die Studienleistung” fir dieses Studium anbieten. Naheres ist in der Satzung zu regein.
Die Vereinbarung ist zwischen der oder dem Studierenden und dem Rektorat abzuschlieBen und hat jedenfalls
folgende Mindestinhalte zu umfassen:

1. 1.UnterstitzungsmaRnahmen fur die Studierenden seitens der Universitat (insbesondere durch Anspruch
auf Absolvierung bestimmter Lehrveranstaltungen und Prifungen, Aufnahme in Lehrveranstaltungen mit
einer beschrankten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Rickerstattung des Studienbeitrages, etc.),

2. 2.Verpflichtungen der Studierenden (insbesondere zur Absolvierung bestimmter Lehrveranstaltungen und
Prafungen, etc.),

3. 3.Sanktionen bei Nichterfullung der Vereinbarung (insbesondere keine Ruckerstattung des Studienbeitrages,
etc.).

In Kraft seit 28.05.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/59a
file:///

	§ 59b UG Unterstützungsleistungen seitens der Universität
	UG - Universitätsgesetz 2002


